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Zecken
Zecken sitzen in bodennaher Vegetation (bis ca. 1,5 m 
Höhe), wo sie von Menschen oder Tieren abgestreift 
werden. Daher sind Personen, die sich viel im Freien 
aufhalten, aber auch Hunde und Katzen häufi g von 
Zeckenstichen betroff en. Zecken lassen sich nicht von
Bäumen fallen und können nicht fl iegen. 

Durch Zecken übertragene 
Erkrankungen
Bei der Lyme-Borreliose und der Frühsommer-
Meningo-enzephalitis (FSME) handelt es sich um die
häufi gsten zeckenübertragenen Erkrankungen in 
Deutschland. 

Lyme-Borreliose
Sie wird durch Bakterien (Borrelien) verursacht und 
ausschließlich durch Zecken übertragen. Die Erkran-
kung kommt deutschlandweit vor. In Bayern wurden 
2018 mehr als 5.000 Fälle gemeldet. Neben leichtem 
Fieber, Kopf- oder Gelenkschmerzen kommt es am 
häufi gsten zu einer entzündlichen Rötung um die 
Einstichstelle, die typischerweise nach außen wandert 
(Erythema migrans, „Wanderröte“) und mindestens 
5 cm Durchmesser erreicht. Die frühzeitige Antibiotika-
therapie führt zuverlässig zur Ausheilung. Unbehandelt
können weitere Erkrankungsformen auftreten, u. a.
Schwellung einzelner großer Gelenke (oft Knie), 
Nervenbeteiligung mit Schmerzen, Lähmungserschei-
nungen oder Herzentzündung. In Deutschland ist keine 
Impfung gegen Lyme-Borreliose zugelassen.

Lyme-Borreliose Neu-
erkrankungen in Bayern pro 
100.000 Einwohner nach 
Meldelandkreis im Jahr 2018 

FSME
Die FSME wird durch Viren (FSME-Virus) hervorge-
rufen. In Deutschland kommt die Erkrankung fast 
ausschließlich in Baden-Württemberg und Bayern vor. 
2018 wurden in Bayern 224 Fälle gemeldet. Am häu-
fi gsten treten grippeähnliche Symptome auf. Bei bis 
zu 30 % der Betroff enen kommt es nach Besserung der 
Symptome zu einer zweiten Krankheitsphase, die mit 
einer Entzündung der Hirnhäute (Meningitis) oder des 
Gehirns (Enzephalitis) einhergeht und zu Spätfolgen 
oder in seltenen Fällen zum Tod führen kann. Die gut 
verträgliche FSME-Impfung schützt zuverlässig vor 
einer FSME-Erkrankung.

Was sollte man tun, um 
Zeckenstiche zu vermeiden?
Schützen kann man sich durch bestimmte 
Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltens-
weisen: 

         Freizeitaktivitäten/Arbeitsgewohnheiten: Wenn Sie      
         viel Zeit im Wald, am Waldrand, auf begrasten 
         Waldwegen, im Garten oder in buschigen 
         Gegenden verbringen, ist das Risiko eines 
         Zeckenstiches höher.

         Wenn Sie schützende Kleidung wie lange Hosen             
         oder langärmelige Oberteile anziehen, während 
         Sie draußen unterwegs sind, ist das Risiko eines 
         Zeckenstiches geringer. Auf heller Kleidung sehen 
         Sie Zecken schneller.

         Wenn Sie sich und Ihre Kleidung nach Aufenthalt 
         in einem zeckendurchseuchten Gebiet absuchen 
         und die Zecken bald entfernen, ist das Risiko einer 
         Ansteckung geringer.

         Helfen können auch Insektenschutzmittel, die man 
         auf unbekleidete Körperstellen aufträgt. Es gibt 
         außerdem zeckenabweisende Mittel für die 
         Kleidung.

         Wenn Sie sich gegen FSME impfen lassen, ist das 
         Risiko einer FSME-Erkrankung minimal.

Was ist im Falle eines Zeckenstichs 
zu tun?
Hier kommt es auf die schnelle und 
richtige Entfernung der Zecke an:

         Die Zecke sollte so bald wie möglich entfernt      
         werden. Dabei die Zecke möglichst wenig 
         quetschen und nicht mit Mitteln wie Klebstoff ,   
         Zahnpasta, Öl, Alkohol oder Ähnlichem 
         behandeln.

         Wenn möglich, die Zecke mit einer spitzen, 
         stabilen Pinzette, einer Zeckenkarte oder   
         einem anderen kommerziell verfügbaren 
         Instrument – nach Angaben des Herstellers – 
         entfernen. 

         Sollte kein entsprechendes Werkzeug zur 
         Verfügung stehen, kann die Zecke auch mit   
         den Fingernägeln entfernt werden – entschei-
         dend ist eine frühzeitige Entfernung. 

         Mit der Pinzette die Zecke so nah wie möglich 
         an der Haut greifen und langsam und gerade 
         herausziehen. Sollten noch Reste in der 
         Wunde sichtbar sein, handelt es sich um den 
         Stechrüssel, der ggf. chirurgisch entfernt 
         werden kann.

         Einstichstelle anschließend mit einem 
         Wundantiseptikum desinfi zieren.

         Einstichstelle ca. 6  Wochen beobachten, um
         eine erneute Rötung oder eine Entzündung  
         festzustellen. Im Zweifel einen Arzt aufsuchen. 

Richtige Entfernung einer Zecke

www.lgl.bayern.de




